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1 Aktueller Stand der „offiziellen“ Bedarfsplanung 

Nach der derzeitigen Berechnungsgrundlage („offizielle“ Bedarfsplanung) liegen in Baden-Würt-
temberg nur 7 Landkreise bei einem Versorgungsgrad unter 110%, 16 hingegen bei einem 
Versorgungsgrad über 140% (gelb). Gebiete mit dem höchsten Versorgungsgrad sind die Uni-
versitätsstädte Tübingen, Heidelberg und Freiburg, die mit dem niedrigsten die Landkreise 
Schwäbisch Hall, Tuttlingen, und Heilbronn (vgl. Tabelle 1). 

Tabelle 1: Aktueller Versorgunggrad je Stadt-/Landkreis Baden-Württemberg 
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2 Bundesweite Analyse der BPtK hinsichtlich Versorgungsdichte an Psychothera-
peuten je 100.000 Einwohner 

Bei der rein an der Einwohnerzahl orientierten Berechnung der Versorgungsdichte mit ambulanten 
Vertragspsychotherapeuten durch die BPtK zeigte sich, dass vier Landkreise aus Baden-Württemberg 
zusammen mit ca. 40 weiteren Landkreisen in der gesamten Bundesrepublik eine sehr geringe Dichte 
von unter 15 Psychotherapeuten je 100.000 Einwohner aufwiesen. Der niedrigste bundesweite Wert 
lag bei 11,4 (vgl. Tabelle 2). 

Tabelle 2: Planungsbereiche mit der geringsten Versorgungsdichte (Auszug) 

 

 

3 Wartezeiten auf einen Behandlungsplatz (Ergebnisse der BPtK-Wartezeitenstu-
die 2018) 

Die Wartezeitenstudie der BPtK (2018) ergab einen Bundesdurchschnitt von ca. 20 Wochen auf einen 
Behandlungsplatz für eine Richtlinienpsychotherapie. Die Wartezeiten sind abhängig von der Versor-
gungsdichte, so liegt sie z.B. für Gebiete unter ca. 19 Psychotherapeuten je 100.000 Einwohner etwa 
doppelt so hoch wie für Gebiete mit über 50 Psychotherapeuten je 100.000 Einwohner (vgl. Abbildung 
1). Die durchschnittliche Wartezeit für Baden-Württemberg lag bei 17 Wochen; innerhalb Baden-Würt-
temberg schwanken die Zeiten beträchtlich, sie liegen zwischen ca. 8 und ca. 33 Wochen. Hierzu ist 
einschränkend zu vermerken, dass für 14 Kreise (z.B. Freudenstadt) keine ausreichend hohen Stichpro-
bengröße (n<5, in der Abbildung hellblaue Balken) im Rahmen dieser Studie vorliegt (vgl. Abbildung 2)  

 

 

 



 

3 
 

Abbildung 1: Wartezeiten auf Richtlinienpsychotherapie nach Psychotherapeuten je Einwohner 

 

Abbildung 2: Durchschnittliche Wartezeiten auf einen Behandlungsbeginn Richtlinienpsycho-
therapie Kreise Baden-Württemberg 
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4 Regionale Anpassung der Bedarfsplanung – Vorschlag der Bundespsychothera-
peutenkammer 

Der BPtK-Vorschlag für eine regionalangepasste Bedarfsplanung soll zum einen Mitversorgungseffekte 
i. S. e. Mitversorgung ländlicher Regionen durch städtische Regionen berücksichtigen. Da etwaige Prä-
ferenzen von Patienten aufgrund mangelnder Datenlage nicht eingeschätzt werden können, wurden 
die Pendlerbewegungen zwischen den Planungsbereichen herangezogen unter der Annahme, dass Be-
rufspendler eher Psychotherapie in der Nähe ihres Arbeitsortes bevorzugen. Hierzu wurde eine Schät-
zung vorgenommen. Außerdem wurden regional vorhandene Morbiditätsunterschiede sowie das 
Nachfrageverhalten in das Berechnungsmodell einbezogen. Beispiele für diese Schätzung zeigt die fol-
gende Abbildung 3 für die Stadt Leipzig sowie für den Landkreis Fürstenfeldbruck. Dabei wurde von 
der aktuellen durchschnittlichen Versorgungsdichte bzgl. ambulanter Vertragspsychotherapie ausge-
gangen, diese liegt bei ca. 3.300 Einwohner je Psychotherapeut bzw. bei ca. 30 Psychotherapeuten je 
100.000 Einwohner. Die Abbildung zeigt für Leipzig und Fürstenfeldbruck die jeweiligen Korrekturen 
durch a) Morbiditätsunterschiede, b) Mitversorgungseffekte und c) höheres Nachfrageverhalten. Für 
Leipzig ergibt sich nach dieser Modellrechnung ein Schlüssel von 1:2708 (oder 36,9 Psychotherapeu-
ten/100.000 Einwohner), für Fürstenfeldbruck 1:4371 (oder 22,9 Psychotherapeuten/100.000 Einwoh-
ner).  

Abbildung 3: Auswirkungen des BPtK-Konzepts auf die Reform der Bedarfsplanung am Beispiel der 
Planungsbereiche Leipzig, Stadt und Landkreis Fürstenfeldbruck 

 

 

In Abbildung 4 ist zur Illustration des Vorgehens bei dieser Modellrechnung das Beispiel für Leipzig 
ausführlicher dargestellt. 
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Abbildung 4: Anpassung der bundeseinheitlichen Verhältniszahl aufgrund von regionalen Morbidi-
tätsunterschieden, Mitversorgungseffekten und Unterschieden bei der Versorgungsnachfrage 
am Beispiel des Planungsbereichs Leipzig, Stadt  

 

Abbildung 5: Zusätzliche Sitze bis zu einem Versorgungsgrad von 110% entsprechend des BPtK-Kon-
zepts für eine Reform der Bedarfsplanung 
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Abbildung 5 zeigt die bundesweit benötigten zusätzlichen vertragspsychotherapeutischen Sitze bis zu 
einem Versorgungsgrad von 110% auf der Basis des BPtK-Konzepts für eine Reform der Bedarfspla-
nung. Bundesweit werden. Bezogen auf die gesamte Bundesrepublik müssten danach ca. 7000 zusätz-
liche Sitze für Psychotherapeuten geschaffen werden.   

Für Baden-Württemberg kommt die BPtK-Modellschätzung zu folgenden Ergebnissen. Tabelle 3 zeigt 
neben den aktuellen Versorgungsgrad der „offiziellen“ Bedarfsplanung (vgl. auch Tabelle 1) den jewei-
ligen Versorgungsgrad für die Planungsbereiche in Baden-Württemberg. Während in die offiziellen 
Versorgungsgrade zwischen 93% und 582% schwanken, liegen die neu berechneten Versorgungsgrade 
zwischen 40% und 344% (jeweils markierte Spalte). Gegenüber der offiziellen Berechnung liegt nur ein 
Landkreis unter 100, nur 8 von 42 Landkreisen über einem Versorgungsgrad von 110% und nur 4 Land-
kreise über 140%! Für mindestens 34 Land- und Stadtkreise in die Versorgung mit unter 110%, vielfach 
sogar unter 70 oder gar 60% eindeutig schlecht. 

Tabelle 3: Versorgunggrade je Stadt-/Landkreis Baden-Württemberg Status Quo im Vergleich 
zum BPtK-Konzept zur Reform der Bedarfsplanung 
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5 Folgerungen/Forderungen: Reform der Bedarfsplanung dringend erforderlich 

Die Landespsychotherapeutenkammer Baden-Württemberg befürwortet mit der BPtK das Vorhaben, 
durch Neuregelungen im Bereich der Bedarfsplanung, die ambulante vertragspsychotherapeutische 
Versorgung zu verbessern und es Patienten zu ermöglichen, zeitnah eine notwendige Behandlung zu 
erhalten. Die psychotherapeutische Versorgung gehört zu den Versorgungsbereichen, die in besonde-
rem Maße von Versorgungs- und Terminschwierigkeiten betroffen sind. Die LPK Baden-Württemberg 
und die BPtK sehen daher die Notwendigkeit, in den geplanten Regelungen zur Bedarfsplanung die 
Arztgruppe der Psychotherapeuten stärker zu adressieren. 

 

Präzisere Vorgaben für die psychotherapeutische Bedarfsplanung (§ 101 SGB V) 

Die Fehler der bisherigen Bedarfsplanung müssen korrigiert werden:  

• Die Festlegung des Stichtags (31. August 1999) nur acht Monate nach Inkrafttreten des Psy-
chotherapeutengesetzes führte dazu, dass die Verhältniszahlen für die Arztgruppe der Psycho-
therapeuten – im Gegensatz zu den Verhältniszahlen anderer Arztgruppen – keine über viele 
Jahre gewachsene Versorgungsstruktur abbilden. 

• Zudem wurden mit dem festgelegten Stichtag nicht einmal diejenigen Psychotherapeuten 
auch nur annähernd vollständig erfasst, die vor dem Psychotherapeutengesetz über das Dele-
gationsverfahren oder über die Kostenerstattung an der ambulanten psychotherapeutischen 
Versorgung gesetzlich Krankenversicherter beteiligt gewesen waren. Erst Ende ca. 2004 war 
abschließend über alle Zulassungsverfahren entschieden worden. 

• Bei der Festlegung der Verhältniszahlen für die Arztgruppe der Psychotherapeuten die Anzahl 
der Psychotherapeuten in Gesamtdeutschland zugrunde gelegt und nicht – wie bei anderen 
Facharztgruppen – in den alten Bundesländern. In den neuen Bundesländern waren die am-
bulanten psychotherapeutischen Versorgungsstrukturen 1999 jedoch noch im Aufbau begrif-
fen. Dies trägt bis heute dazu bei, dass die Verhältniszahlen für die Arztgruppe der Psychothe-
rapeuten nicht annährend Vorgaben für eine ausreichende ambulante psychotherapeutische 
Versorgung machen. 

• Im Zuge der Bedarfsplanungsreform, die zum 1. Januar 2013 in Kraft trat, wurde lediglich die 
Verhältniszahl für den Kreistyp 5 angepasst.  

 

Und die gestiegene Nachfrage/der gestiegene Bedarf muss berücksichtigt werden:  

• Psychische Erkrankungen sind seit den 1990er Jahren deutlich weniger stigmatisiert, sie wer-
den häufiger erkannt und psychisch kranke Menschen suchen zunehmend häufiger Hilfe. 

• Frühberentungen und Arbeitsfehlzeiten aufgrund psychischer Erkrankungen weisen darauf 
hin, dass auch unter einer volkswirtschaftlichen oder gesundheitsökonomischer Perspektive 
nicht nur eine gesteigerte Nachfrage, sondern auch eine höhere Inanspruchnahme von Psy-
chotherapie nötig und ökonomisch sinnvoll ist. 

• Hierzu gehört auch die Tatsache, dass erkannte psychische Erkrankungen nach wie vor häufig 
nicht fachspezifisch und leitliniengerecht psychotherapeutisch, sondern in aller Regel haus-
ärztlich und pharmakologisch behandelt werden.  
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Sofortprogramm für psychisch Kranke: Befristete Aufhebung der Zulassungsbeschrän-
kungen für Psychotherapeuten (§ 103 SGB V) 

Die Landespsychotherapeutenkammer Baden-Württemberg befürwortet gemeinsam mit der BPtK die 
befristete Aufhebung von Zulassungsbeschränkungen bis zur Umsetzung des gesetzlichen Auftrags zur 
Weiterentwicklung der Bedarfsplanung durch den G-BA in einzelnen Versorgungsbereichen, in denen 
in besonderem Maße Versorgungs- und Terminschwierigkeiten bestehen. Die BPtK schlägt vor, auch 
die Arztgruppe der Psychotherapeuten in diese Regelung aufzunehmen, insofern es sich um Zulassun-
gen in Regionen außerhalb von Ballungszentren und im Ruhrgebiet handelt. 

Die aus fachlicher Sicht notwendige Reduktion der Spreizung der Verhältniszahlen zwischen den Kreis-
typen für die Arztgruppe der Psychotherapeuten, im Sinne einer Annährung der Verhältniszahlen der 
Kreistypen 2 bis 6 an die Verhältniszahl des Kreistyps 1 und damit einhergehend einer Annährung der 
Spreizung der Verhältniszahlen für die Arztgruppe der Psychotherapeuten an die der anderen Arzt-
gruppen, ist mit einer befristeten partiellen Aufhebung der Zulassungsbeschränkung für die Arzt-
gruppe der Psychotherapeuten in den Kreistypen 2 bis 6 erreichbar. Die Aufhebung der Zulassungsbe-
schränkungen in Kreistyp 2 bis 6 für die Arztgruppe der Psychotherapeuten sollte so lang bestehen 
bleiben, bis die Spreizung der Verhältniszahlen zwischen Kreistyp 1 und den Kreistypen 2 bis 6 der 
Spreizung der Verhältniszahlen bei den anderen Arztgruppen der allgemeinen fachärztlichen Versor-
gung entspricht. Dadurch würden insgesamt bundesweit circa 1.680 neue Psychotherapeutensitze zu 
einer gezielten Verbesserung der psychotherapeutischen Versorgung außerhalb der Großstädte und 
im Ruhrgebiet geschaffen werden, für Baden-Württemberg würden dies kurzfristig landesweit 250 
neue Vertragspsychotherapeutensitze bedeuten (vgl. Tabelle 4). 

Tabelle 4: Baden-Württemberg – Zusätzliche Psychotherapeutensitze, um außerhalb von Bal-
lungszentren bei den Psychotherapeuten das Verhältnis der Versorgungsdichte im Ver-
gleich zur Großstadt in der allgemeinen fachärztlichen Versorgung zu erreichen 

Regionen außerhalb 
von Großstädten 

Verhältnis der Versorgungsdichte  
im Vergleich zur Großstadt Für die Anpassung not-

wendige Anzahl zusätzli-
cher Psychotherapeuten-

sitze (gerundet) Psychothe-
rapeuten 

Allgemeine fachärztliche 
Versorgung für körperlich 

kranke Menschen  
(Durchschnitt) 

Nahes Nebenzentrum 
einer Großstadt 41 % 65 % 110 

Nahe Umgebung einer 
Großstadt  34 % 54 % 60 

Weitere Umgebung  
einer Großstadt  36 % 57 % 30 

Außerhalb der Umge-
bung einer Großstadt 52 % 60 % 50 

Summe   250 
 

 

Quellen: BPtK und eigene Berechnungen 
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Kontakt: 

 

Dr. Rüdiger Nübling 
Landespsychotherapeutenkammer Baden-Württemberg 
Referat Psychotherapeutische Versorgung und 
Öffentlichkeitsarbeit 
Jägerstr. 40, 70174 Stuttgart 
Tel. (Durchwahl): 0711/674470-40  
Fax: 0711/674470-15; Telefonzentrale: 0711/674470-0 
www.lpk-bw.de  
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